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      Entsorgung von
   Brandrückständen

Infoblatt

Weitere Informationen und Infoblätter finden Sie im 
Internet unter www.landkreis-miltenberg.de 
Bereich Themen  Abfall

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte  
an die Abfallberatung im Landratsamt:

Montag 8 bis 12:30 und 14 bis 16 Uhr
Dienstag, Mittwoch 8 bis 12:30 Uhr
Donnerstag 8 bis 12:30 und 14 bis 16 Uhr
Freitag 8 bis 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Kontakt Telefon 09371 501-380, -384 
Servicestelle Telefon 0800-0412412
E-Mail abfallwirtschaft@lra-mil.de

Landratsamt Miltenberg  |  Brückenstraße 2  |  63897 Miltenberg

Um die Entsorgungskosten zu reduzieren, sollten verwertbare Materialien, wie z.B. Metall-
schrott und unverbranntes Holz, aussortiert und einer Verwertung zugeführt werden! 
Die Höhe der Entsorgungskosten ist abhängig von der Einstufung der Abfälle und deren 
Gewicht.

BEAcHTEN SIE!
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Brandabfälle richtig entsorgen!

nach einem Brandfall stellt sich häufig die Frage, wie die  
Brandrückstände ordnungsgemäß zu entsorgen sind. dieses 
Merkblatt soll den Betroffenen dazu Hilfestellung leisten.
allgemeingültige aussagen lassen sich nur schwer treffen,  
da je nach schadensfall bei einem Brand unterschiedliche  
konzentrationen an schadstoffen gebildet bzw. freigesetzt  
werden können und somit unter umständen recht komplexe 
oder kontaminierte abfälle anfallen. dies gilt ganz besonders 
bei großbränden im industriellen oder gewerblichen Bereich.

IM BRANDFALL ANFALLENDE ABFäLLE

Brandabfälle aus dem Wohnbereich, wie sie z.B. bei Küchen-, Zimmer-,  
Wohnungs-, Keller- und Dachraumbränden sowie bei Bränden in Gebäuden mit 
vergleichbarer Nutzung, wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäusern, Gaststätten, Büros, anfallen, bestehen unter anderem aus:
  

  Gebäudebestandteilen (z.B. Putz, Mauerwerk, verschiedene Werk- und  
Baustoffe),

 kontaminierten oder angebrannten Gegenständen      
  (Einrichtungsgegenstände z.B. Möbel, Bodenbeläge, Haushaltsgegenstände),

 kontaminierten oder angebrannten Elektro- und Elektronikgeräten und

 Verbrennungsrückständen beziehungsweise Aschen.
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MINERALIScHER  
BAUScHUTT

Mineralischer Bauschutt, dazu 
zählen u.a. gemische aus Be-
ton, Ziegeln, Fliesen, keramik 
mit aschen sowie asbesthaltige 
Baustoffe und glaswolle, sind 
über die kreismülldeponie 
guggenberg zu entsorgen. 
asbesthaltige abfälle und 
Mineralfasern sind verpackt und 
getrennt von anderen abfällen 
anzuliefern.

 ANGEBRANNTE ODER 
VERkOkTE kUNSTSTOFF- 
ODER HOLzpRODUkTE, 
TEILVERBRANNTE RESTE 
UND VERBRENNUNGS- 
RückSTäNDE:

dazu zählen u.a. Bodenbeläge, 
Wand- oder deckenverkleidung, 
Möbel, Haushaltsgegenstände, 
teilverbrannte reste und ver-
brennungsrückstände (asche). 
diese abfälle sind an der 
Müllumladestation in Erlenbach 
anzuliefern. staubende abfälle 
müssen verpackt sein.
da diese abfälle im gemein-
schaftskraftwerk schweinfurt 
entsorgt werden, sollte aus 
kostengründen streng darauf 
geachtet werden, dass keine 
mineralischen Bestandteile 
oder verwertbare Materialien 
darin enthalten sind. 
Fallen größere Mengen an 
Holzabfällen an, so setzen sie 
sich bitte vorab mit der abfall-
beratung in verbindung.

RückSTäNDE VON  
REINIGUNGSMASSNAHMEN:

Feste rückstände aus  
reinigungsmaßnahmen wie 
schutzkleidung, staubsauger-
beutel, Einweg-Wischtücher 
sind an der Müllumladestation 
in Erlenbach anzuliefern. stau-
bende abfälle müssen verpackt 
sein.

Zur Entsorgung von verwen-
deten reinigungsflüssigkeiten 
sind einerseits die Hinweise  
auf den verpackungen zu  
beachten und andererseits ist 
die Entsorgung mit den örtli-
chen kläranlagen abzustimmen.
Bitte nehmen sie in jedem Fall 
kontakt mit den ansprechpart-
nern im Landratsamt Milten-
berg auf, um eine ordnungs- 
gemäße Entsorgung der abfälle 
sicher zu stellen.

ELEkTRIScHE UND  
ELEkTRONIScHE GERäTE:

dazu zählen u.a. Haushaltsgroß- 
und -kleingeräte, Informations- 
und telekommunikationsgeräte, 
geräte der unterhaltungs- 
elektronik sowie gasentladungs- 
lampen. noch verwertbare 
geräte werden als Elektronik- 
schrott entsorgt. Ist keine  
verwertung mehr möglich,  
sind die geräte verpackt an  
die Müllumladestation in  
Erlenbach anzuliefern.

Die Abfälle sind, soweit möglich, getrennt zu erfassen und gemäß 
dem nachfolgend aufgeführten Entsorgungsweg zu entsorgen.

kennen Sie schon 
unsere Abfall-App?
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